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Gymnasiallehrer im Vormärz (1830-1848): 
Zwischen Wissenschaft und Lehrberuf

Margret Kraul

1 Einleitung

Klagen über fehlendes Wissen von Schüler*innen, insbesondere von Abiturient*in nen sind 
bekannt. Sie ziehen sich durch die Schulgeschichte und werden virulent, wann immer es um 
ein Studium geht – eröffnet es doch die Chance auf eine gesellschaftlich herausgehobene Stel-
lung, möglicherweise sogar eine staatstragende Position. Die Befürchtung, dass „der unreife 
Jüngling [...] unwissend zur Universität eile[n]“1 würde, findet sich daher schon in dem ersten 
preußischen Abiturreglement von 1788. Argumentiert wird mit der Sorge um den Einzelnen, 
vor allem aber mit der Sorge um die Gesellschaft und dem Interesse des Staates; beide Seiten 
sollen keinen Schaden nehmen.2

Damit zeichnet sich im aufgeklärten preußischen Staat am Ausgang des 18. Jahrhunderts eine 
enge Beziehung zwischen Staat und (höherer) Bildung ab. Seitens des Staates werden Anfor-
derungen definiert, die als grundlegend für den Besuch der Universität und die mit dem Stu-
dium verbundenen Chancen auf ein ‚Amt‘ gelten sollen. Den Lehrern, die auf die Universität 
vorbereiten, wird ein entsprechender Unterricht sowie dessen Überprüfung durch ein staatlich 
normiertes Examen abverlangt. Ihre in Zukunft ebenfalls normierte Ausbildung sowie die Ein-
bindung ihrer Tätigkeit in staatliche Aufgaben weisen ihnen einen gewissen staatsnahen Status 
zu und machen sie zu einer Art Transmissionsriemen staatlicher Ansprüche an die neu entste-
hende Schicht der Gebildeten. 
Im Folgenden werden die gesellschaftlichen Erwartungen an Institutionen höherer Bildung 
und deren Klientel, vor allem aber an die Gymnasiallehrer, untersucht.3 Der Schwerpunkt wird 
beispielhaft auf Preußen als jenem Land liegen, dessen Schulpolitik im 19. Jahrhundert für die 
meisten deutschen Staaten vorbildhaft war, und sich mit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
auf eine Epoche beziehen, in der in Preußen, eingeleitet mit den Humboldt’schen Reformen, 
eine Reorganisation und Normierung des gelehrten Schulwesens stattfand. Es ist die Frage, 

1 Reglement für die Prüfung an den Gelehrten Schulen (1788), abgedruckt im Novum Corpus Constitutionum VIII, 
S. 2377ff., zit. n. Schwartz 1910, Bd. 1, S. 122.

2 In Bezug auf den Schüler heißt es, es könnte ihm „die gehörige Benutzung des academischen Unterrichts schwer“ 
fallen, wodurch er „zum Müßiggang und zu mancherley Unordnungen“ verleitet werden könnte; schwerer wiegt 
aber offensichtlich das Argument, dass ohne eine Überprüfung „viele Aemter, zu denen gründliche Kenntnisse 
erforderlich sind, wo nicht mit unwissenden doch mit seichten und unzweckmäßigen Subjecten besetzt werden“ 
könnten (ebd., S. 122f.).

3 Bei den Gymnasiallehrern in Preußen im Vormärz handelt es sich um eine relativ kleine Berufsgruppe, Jeismann 
1999 nimmt für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts allenfalls 1500 im Beruf tätige Personen an (vgl. Jeismann 
1999, S. 62). Auch die Anzahl der Schulen, die als Gymnasien anerkannt wurde, war gering; von den gut 400 
Latein- und Gelehrtenschulen des ausgehenden 18. Jahrhunderts waren nur 70 bis 80 so ausgebaut, dass sie die 
Anforderungen des Abiturientenreglements hätten erfüllen können (vgl. Jeismann 1974, S. 47ff.). 
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welche Rolle in dem Prozess diesem neu entstehenden Stand der Gymnasiallehrer zukam und 
wie diese sich als Staatsdiener in dem Spannungsfeld von Wissenschaft und Lehrberuf positi-
onierten. 
Um die Neuerungen der Reform einordnen zu können, wird in einem ersten Teil dieses Beitrags 
auf die Bildungssituation in höheren Schulen und Universitäten vor der Reform rekurriert. In 
einem zweiten Teil werden vor dem Hintergrund des Strukturwandels der Universitäten die 
staatlichen Verordnungen für die Ausbildung und Prüfung der Gymnasiallehrer analysiert. 
Ein dritter, abschließender Teil beschäftigt sich unter Einbeziehung von Professionsmerkmalen 
mit den Auswirkungen, die die staatlich vorgegebenen Rahmenbedingungen für das Selbstver-
ständnis der Gymnasiallehrer und ihre gesellschaftliche Positionierung hatten.

2 Vor der Gymnasialreform: Gelehrte Schulmänner und 
die „dürftigen Existenzen“4 der Lateinschullehrer im 18. Jahrhundert

Das Ende des 18. Jahrhunderts wurde im Zuge der Aufklärung von vielen Reformgedanken 
auf dem Gebiet von Bildung und Erziehung bestimmt; die alte Form der Gelehrtenschulen 
und der an tradierten kirchlichen Mustern orientierten Lateinschulen war den gesellschaftli-
chen Bedürfnissen nicht mehr angemessen. Zudem wies die schulische Realität der Gelehrten- 
und Lateinschulen jener Zeit ein breites Spektrum auf. Sie waren keineswegs einheitlich gestal-
tet, sondern abhängig von unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten und differierten zwischen 
gut ausgebauten (Gelehrten-)Schulen in größeren Städten mit fünf oder sechs aufsteigenden 
Klassen und schlecht alimentierten Lateinschulen in kleineren Städten mit durchschnittlich 
drei Lehrern, die eine äußerst heterogene Schülerschaft vor allem mit Lateinunterricht ver-
sorgten – oder traktierten. Höchst unterschiedlich war auch die Besoldung. Nicht nur, dass die 
studierten Lehrer an gelehrten Schulen gemessen an den vergleichbaren Berufen eines Domä-
nen- oder Steuerrats deutlich weniger verdienten, sie waren auch abhängig von der Finanzie-
rung der Schule5 und ihrer Stelle innerhalb der Schule: So konnten die Gehälter des Rektors 
oder Subrektors die der Lehrer, die in den unteren Klassen Sexta und Quinta unterrichteten, 
bis zum Sechsfachen übersteigen.6 Unter diesen Umständen konnte es kaum verwundern, dass 
Lehrer, die in der Regel die Artistenfakultät7 durchlaufen und Theologie studiert hatten, hoff-
ten, das Lehramt als Durchgangsstadium8 zu den einträglicheren Pfründen einer Pfarrstelle 
nutzen zu können, was jedoch keineswegs immer mit Erfolg gekrönt war. Von einer Reihe 

4 Paulsen 1885/1921, S. 392.
5 Die äußere Schulaufsicht, d.h. die Finanzierung der Schulen von den Lehrergehältern bis zur Erhaltung der 

Gebäude, oblag den Schulträgern, in der Regel kirchlichen Institutionen oder Städten; nur in Ausnahmefällen 
waren es königliche Patronate. Die innere Schulaufsicht hingegen wurde von den Konsistorien wahrgenommen, die 
ihr Recht in der Regel an den ältesten Geistlichen des Ortes delegierten (vgl. Jeismann 1974, S. 53; Kraul 1984, S. 
16). 

6 Vgl. Jeismann 1974, S. 56ff.
7 Die Artistenfakultät bildete den Unterbau der drei oberen Fakultäten Theologie, Jurisprudenz und Medizin und 

vermittelte eine Art propädeutischen Wissens. Ihr Name leitete sich von den septem artes liberales der Antike ab: 
Dialektik, Grammatik, Rhetorik sowie Musik, Mathematik, Astronomie und Geometrie; gelehrt wurden vorrangig 
Grammatik, Rhetorik und Dialektik.

8 Ausnahmen waren diejenigen, die eines der ersten philologischen und pädagogischen Seminare an den Universitä-
ten in Göttingen bei Johann Matthias Gesner und Christian Gottlob Heyne, in Halle bei Friedrich August Wolf 
oder in Berlin bei Friedrich Gedike besuchten (vgl. Paulsen 1885/1921, S. 9ff.).
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von ihnen sollte der Bildungshistoriker Friedrich Paulsen gut hundert Jahre später als „in jeder 
Hinsicht dürftigen Existenzen“ sprechen, die „bald Tyrannen, bald Kinderspott, bald auch 
beides zugleich waren“.9 Die Unterschiede der Schulen waren aber nicht nur für die Lehrer 
und ihre Position von großer Bedeutung, sie wurden vor allem virulent bei dem Übergang der 
mit unterschiedlichen Kenntnissen ausgestatteten Schüler zur Universität. Das führte zu For-
derungen nach einer umfassenden Neuorganisation des gelehrten Schulwesens. 
Bei der inhaltlichen Neugestaltung der Schulen bestimmten sowohl philanthropische10 als 
auch erste neuhumanistische Ansätze die Diskussionen der gelehrten Öffentlichkeit.11 Bei allen 
Unterschieden, die diese beiden Richtungen auszeichneten – entweder stärker auf die Gegen-
stände der Welt und deren Verständnis oder aber auf die dem Griechentum innewohnende 
Menschlichkeit12 fokussiert –, eines war ihnen gemeinsam: die Hoffnung, über Erziehung und 
Bildung des Einzelnen zum Zweck des Staates, der Beförderung der Wohlfahrt aller, beitragen 
zu können. Diesem Bestreben kamen im ausgehenden 18. Jahrhundert auch Vertreter der 
staatlichen Verwaltung nach, die den Kurs von Schulmännern und Gelehrten unterstützten. 
Die Gründung des Oberschulkollegiums im Jahre 1787 war ein wichtiger Baustein im Zuge 
dieses gemeinsam konzipierten Erneuerungsprozesses.13 
Das Abiturreglement von 1788 war eine der Maßnahmen, die den Beginn der Normierung der 
höheren Schulen markierte. Das Reglement bestimmte die Formalitäten der Abiturprüfung: 
Prüfer, Zeitstruktur der Prüfung, Fragen und Aufgaben der schriftlichen Prüfungsleistungen, 
Termine der mündlichen Prüfung, Zusammensetzung einer Prüfungskommission.14 Den Leh-
rern oblag die Vorbereitung der Schüler, sie entwarfen und beurteilten die Prüfungsaufgaben; 
dem Provinzial-Schul-Kollegium15 wurde die „Direction“16 der Prüfungen übertragen. Das 
Ergebnis der Prüfung wurde schlicht in dem Dual: reif vs. unreif verankert, wobei – neben 
dem Rekurs auf die Leistung17 – die ‚Reife‘ nicht näher definiert wurde. In der Folge dieses 

9 Paulsen 1885/1921, S. 392; vgl. dazu auch Kraul 1984, S. 15.
10 Vgl. dazu die Schriften der Philanthropen und ihre Schulgründungen, u.a. Johann Bernhard Basedow mit dem 

Dessauer Philanthropin und Christian Gotthilf Salzmann mit dem Philanthropin Schnepfenthal. Sie zielten dar-
auf, vernünftiges Handeln der Menschen über Erziehung zu erreichen, um auf diese Weise „zum Wohle der 
Menschheit und zur höchsten Glückseligkeit aller“ (Kraul 1984, S. 18) beizutragen. 

11 Sie wurde vorrangig in Zeitschriften wie der Berlinischen Monatsschrift (hrsg. von Friedrich Gedike u.a.) und 
dem Braunschweigischen Journal (hrsg. von Ernst Christian Trapp u.a.) ausgetragen.

12 Im Griechentum sieht Herder „das Ideal der Menschenbildung in ihren reinsten Formen“, und aus den Werken der 
Griechen spreche der „Dämon der Menschennatur [...] rein und verständlich“ (Herder 1795/1891, 63. Brief, S. 
345; Herv. i. O.). In Bezug auf die Bildung bestimmte ihn die Vorstellung, über die Lektüre der Griechen den 
„zarten Keim der Humanität, der in ihren [der Griechen] Schriften, wie in ihrer Kunst liegt, nicht etwa nur gelehrt 
[zu] entfalten, sondern in uns, in das Herz unserer Jünglinge [zu] pflanzen“ (ebd., 71. Brief, S. 375).

13 Vgl. Jeismann 1974, S. 37ff.
14 Vgl. Schwartz 1910, Bd. 1, S. 122ff. Es war eine frühe Fassung dessen, was noch heute formell Prüfungsordnun-

gen bestimmt, und reichte von der Sanktionierung von Täuschungsversuchen über Möglichkeiten der Prüfungs-
wiederholung bis zu der Aufforderung, dem Oberschulkollegium eine Prüfungsstatistik vorzulegen. 

15 Vgl. Neubauer 1985, S. 102ff. Neubauer verweist darauf, dass „die Konsistorialorgane [...] zu Provinzialschulkol-
legien ernannt“ wurden, wobei schon Anfang der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts die „Trennungslinie zwischen 
beiden Institutionen zu verschwimmen“ (ebd.) begann, nicht zuletzt durch weitgehende personelle Deckungs-
gleichheit. 

16 Reglement für die Prüfung an den Gelehrten Schulen (1788), zit. n. Schwartz 1910, Bd. 1, S. 124. 
17 Der Rekurs auf die Leistung verweist auf die Anfänge eines meritokratischen Systems, das allerdings von einer 

Reihe von Sonderbestimmungen begrenzt wurde. So heißt es im Reglement für die Prüfung an den Gelehrten 
Schulen (1788): Es ist „hiebey Unsere Absicht nicht, die Freyheit in so fern zu beschränken, daß es nicht ferner 
jedem Vater und Vormund frey stehen sollte, auch einen unreifen und unwissenden Jüngling zur Universität zu 
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Reglements wurden diejenigen Schulen, die auf die Abiturprüfung vorbereiten konnten und 
durften, von der großen Menge der Lateinschulen, denen dieses Recht nicht zugesprochen 
wurde, geschieden – ein erster Schritt auf dem Wege zur Normierung des höheren Schul-
wesens. Diesem Schritt folgte geradezu zwangsläufig ein zweiter, die Normierung jener Leh-
rer betreffend, die an den ausgewählten Schulen unterrichten dürfen sollten: die zukünftigen 
Gymnasiallehrer.

3 Der neue Gymnasiallehrerstand: Gelehrte, Beamte oder Pädagogen? 

Neben dem Abituredikt und der angestoßenen Bildungsreform war es die Umstrukturierung 
der Universität, die die Herausbildung des Standes der Gymnasiallehrer entscheidend prägte: 
Die philosophische Fakultät war – von der Artistenfakultät als untere Fakultät und wissen-
schaftliche Grundlage für eines der Fachstudien der drei oberen Fakultäten Theologie, Juris-
prudenz und Medizin – zu einer den oberen gleichgeordneten Fakultät geworden. In dieser 
neuen Position vertrat sie nun jene Wissenschaften, die als eine Transformation der septem 
artes gesehen werden können: von Literatur und Geschichte über Kameralwissenschaften bis 
hin zu Mathematik und Naturwissenschaften.18 Aber während die drei anderen Fakultäten 
für einen bestimmten Beruf ausbildeten, ließen sich die einzelnen Fächer der Philosophischen 
Fakultät, abgesehen von einer universitären Laufbahn oder Aufgaben in Museen und Biblio-
theken, kaum unmittelbaren beruflichen Verwertungschancen zuordnen. Für die Gruppe der 
Gymnasiallehrer erlangte sie hingegen zunehmend Bedeutung: Für sie wurde sie gleichsam 
„zur Berufsfakultät“.19 
Der Weg dahin wurde durch eine Reihe von Verordnungen bereitet, die sich sowohl auf die 
Anforderungen an die Lehrer bezogen als auch auf die Kenntnisse der Schüler, die in einem 
erneuten Abiturreglement spezifiziert wurden. Beides trug zur Herausbildung des Gymnasial-
lehrerstandes bei.

3.1 Das ‚examen pro facultate docendi‘: für Pädagogen? 
Schon das Allgemeine Landrecht hatte festgelegt, dass die „Bestellung der Lehrer und Schulauf-
seher“ dem Staat gebühre und da, wo „gewissen Privatpersonen oder Corporationen, vermöge 
der Stiftung oder eines besonderen Privilegii“20 dieses Recht eingeräumt wurde, die staatlichen 
Behörden die Bestellung genehmigen mussten. Dieser staatsunmittelbare Einfluss wurde in der 
Folgezeit dahingehend ausgeweitet, dass die angehenden Lehrer sich vor der Anstellung einer 
staatlichen Prüfung unterziehen mussten. Für die philosophische Fakultät bedeutete das, dass 
sie mit der Ausbildung für das ‚examen pro facultate docendi‘, auf das die Prüfungsordnung 

schicken; dies soll vielmehr nach wie vor dem Ermessen eines jeden überlassen bleiben“ (Schwartz 1910, Bd. 1, 
S. 123). Hier wurde auf Einsicht gesetzt, die einzige Sanktion war der Ausschluss von Benefizien und Stipendien 
(vgl. ebd., S. 127). 

18 So verzeichneten die Statuten der Berliner Philosophischen Fakultät „1838 17 Nominalprofessuren: theoretische 
Philosophie, praktische Philosophie, griechische Literatur, römische Literatur, Geschichte, Staats- und Kameral-
wissenschaften, Archäologie und Kunstgeschichte, reine Mathematik, angewandte Mathematik, Physik, Chemie, 
Technologie, Zoologie, Botanik, Mineralogie“ (zit. nach Lundgreen 1999a, S. 324).

19 Lundgreen 1999a, S. 321.
20 Allgemeines Landrecht, Theil II, 12. Titel, §§ 59ff., zit. n. Mannkopff 1838, S. 543ff.
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für Schulamtskandidaten von 1810 hinauslief,21 das nachvollzog, was bisher den drei Fakultä-
ten Theologie, Jurisprudenz und Medizin vorbehalten war, nämlich Amtsträger für den Staat, 
in diesem Fall das höhere Schulwesen, auszubilden. Damit leistete auch sie einen Beitrag zu 
einer Verstaatlichung der gelehrten Stände. 
Einleitend in das Edikt wurde zweierlei beschieden: zum einen, dass es sich hierbei um eine 
Prüfung analog der der Kandidaten für das Predigtamt handeln sollte, zum anderen, dass mit 
dieser Prüfung, wie schon 1788 mit dem Abitur, „dem Eindringen untüchtiger Subjekte“ in 
den Staat, hier „in das Erziehungs- und Unterrichtswesen des Staats“22 vorgebeugt werden 
sollte. Für die Examina waren, nach der Auflösung des Oberschulkollegiums und einer Verwal-
tungsreform, die Abteilungen der wissenschaftlichen Deputation der Sektion des öffentlichen 
Unterrichts im Ministerium des Innern, dem späteren Kultusministerium, zuständig. Ohne 
eine solche Prüfung sollte künftig an Schulen, „welche die Befugniß haben, Schüler zur Uni-
versität zu entlassen“, oder „ihre Schüler etwa für die zweite und dritte Klasse der obenged. 
Schulen vorbereiten“,23 niemand mehr angestellt werden. Damit inszenierte sich der Staat als 
„Monopolist für die Ausbildung und Anstellung von Gymnasiallehrern“.24

In der Prüfung, die als „allgemein-pädagogische Prüfung“25 bezeichnet wurde, ging es um die 
Feststellung der „Tauglichkeit der Subjekte für die verschiedenen Arten und Grade des Unter-
richts im Allg.“.26 Interessant ist, wie die Ansprüche an ‚Tauglichkeit‘ gefüllt wurden. Formal 
gab es drei Prüfungsteile: schriftliche Arbeiten, eine mündliche Prüfung und eine Probelektion, 
wobei es der Prüfungskommission überlassen blieb, ob sie alle drei Komponenten abprüfte 
oder sich darauf verließ, dass die Überprüfung zweier Teile schon ein eindeutiges Ergebnis 
brachte.27 Inhaltlich wurden von „den angehenden Schulmännern [...] philologische, histori-
sche und mathematische“28 Kenntnisse gefordert. Das aber waren genau jene Bereiche, die für 
Humboldt in seinen Schulplänen konstitutiv für sein Konstrukt der allgemeinen Menschenbil-
dung waren29 und die auch in das Abituredikt von 1812 eingingen. Befreiung von einer solchen 
Prüfung stand denjenigen zu, die nach einer lateinischen Dissertation und einer mündlichen 
Prüfung an einer einheimischen Universität die „Doktor- oder Magisterwürde“ erlangt hatten; 
allein die Probelektion war für sie verpflichtend, um „ihre Lehrgeschicklichkeit“30 unter Beweis 
zu stellen. Die Prüfungsergebnisse sollten detailliert aufgelistet, die Stärken und Schwächen in 
den „drei als Hauptgegenstände[n] der Prüfung aufgestellten Fächer[n]“ vermerkt werden, und 

21 Vgl. „Edict vom 12. Juli 1810, betr. die Prüfung der Schulamts-Candidaten und die zu Schulämtern vorzuschla-
genden Subjecte“ [= examen pro facultate docendi], (zit. n. Mannkopff 1838, S.544ff.; vgl. Rönne 1855, S. 21ff.). 
Auch in Bayern gab es seit 1809 ein Gesetz, das eine Prüfung für Lehrer an gelehrten Schulen beinhaltete (vgl. 
Jeismann 1999, S. 63).

22 Einleitung, zit. n. Rönne 1855, S. 22.
23 Edict, § 5, zit. n. Rönne 1855, S. 24. Dabei war es der Behörde bewusst, dass es eine Zeit dauern würde, bis genü-

gend derart geprüfte Schulamts-Kandidaten zur Verfügung stehen würden, insofern galt diese Verordnung erst ab 
Januar 1813, vgl. § 18, zit. n. Rönne 1855, S. 25.

24 Lundgreen 1999a, S. 326.
25 Edict, § 5, zit. n. Rönne 1855, S. 24.
26 Ebd., § 2, S. 23.
27 Vgl. ebd., § 3.
28 Ebd., § 4, S. 24.
29 Idealiter sollten sie zur „Vervollkommnung der Menschheit“ führen, vgl. Kraul 1980, S. 24ff.
30 Vgl. zum Folgenden §§ 2-10, Rönne 1855, S. 23ff. Ausgenommen von der Prüfung waren ferner jene „[a]us -

gezeichnete[n] Ausländer“ (ebd., § 9, S. 24), die von den Unterrichtsbehörden berufen wurden.
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darüber hinaus sollte verdeutlicht werden, „in welchem Verhältniß die Lehrgeschicklichkeit zu 
den Kenntnissen sich gezeigt hat“.31 
Typologisch war diese Prüfung in der Nähe der Abiturprüfung anzusiedeln. Der Lehrer sollte 
in vertiefter Form über jenes Wissen verfügen, das auch für die Abiturienten galt; er sollte als 
eine Art mit enzyklopädischem Wissen ausgestatteter Generalist fungieren und in den unteren 
Klassen alle Fächer unterrichten können. Die Zulassung zum Unterricht in den oberen Klassen 
– als Oberlehrer – war abhängig von seinen Prüfungsergebnissen, die den Geltungsgrad seines 
Examens steuerten.32 Das ‚Schulwissen‘, das auf dem Gymnasium vermittelt werden sollte, 
prägte damit auch die ‚allgemein-pädagogische‘ Prüfung. Welche Rolle der Lehrgeschick-
lichkeit zukam und wie sie erworben wurde, wurde offengelassen, die Tatsache jedoch, dass 
die Dissertation das Staatsexamen ersetzen konnte und die Prüfungsergebnisse die Karriere 
bestimmten, ist als Hinweis auf die Bedeutung des (Fach-)Wissens für die künftigen Schul-
männer zu lesen, pädagogisches Wissen hingegen schien (noch) kaum gefragt zu sein.
Auch vom Selbstverständnis der Philosophischen Fakultäten her wurde die Orientierung an der 
Wissenschaft unterstützt. Sie sahen sich vor der doppelten Aufgabe, einerseits für die Erweite-
rung und Förderung der Wissenschaften zuständig zu sein, andererseits aber auch Studierende 
für „die verschiedenen Zweige des höheren Staats- und Kirchendienstes“33 ausbilden zu müs-
sen. Der Aufgabe der Ausbildung kamen sie den Fakultätsstatuten der Universität Berlin von 
1838 zufolge dadurch nach, dass sie im Sinne der alten Artistenfakultät „den Studierenden 
eine allgemeine wissenschaftliche Bildung, welche die Grundlage aller besonderen sein muß“ 
angedeihen ließen, darüber hinaus ging es ihnen aber vor allem darum, „die (...) Wissenschaf-
ten für sich zu fördern und Meister in denselben zu erziehen“.34 Die erste Aufgabe hätte eigent-
lich, mehr als zwanzig Jahre nach der Gymnasialreform, mit der die Oberstufe der Gymnasien 
die Rolle der alten Artistenfakultäten übernommen hatte,35 überflüssig sein dürfen, die der 
Förderung und Erweiterung der Wissenschaften hingegen zielte auf eine Ausbildung zukünf-
tiger Gelehrter. Eine berufsspezifische Ausbildung der angehenden Gymnasiallehrer, die doch 
immerhin die Mehrheit der Studenten der Philosophischen Fakultäten stellten, war dagegen 
im Bewusstsein der Fakultäten noch nicht angekommen. 
Dennoch kann festgehalten werden, dass das Lehramt mit dem Prüfungsedikt von 1810 nicht 
mehr nur „Durchgangsstadium zu einer Pfarre, der gelehrte Schulmann nicht mehr verhinder-
ter oder künftiger Pastor“ war, vielmehr waren die „Schulwissenschaften“ – und dazu zählten 
nicht nur Sprachen, sondern auch Mathematik und Naturwissenschaften – zu einem „autono-
men berufsbezogenen Kanon“36 geworden. Damit gerieten die zukünftigen Gymnasiallehrer 
jedoch in das Spannungsfeld zwischen einer sich auf angehende Forscher kaprizierenden Uni-
versität und ihrem Berufsbezug, in dem sie ihre Identität finden mussten. 

31 Ebd., § 10, S. 25.
32 Vgl. ebd. Erst 1898 verschwand diese Differenzierung innerhalb der Lehrerschaft zugunsten des einheitlichen 

Oberlehrers (vgl. Lundgreen 1999a, S. 326).
33 Statuten der Fr. Wilh.-Univers. zu Berlin v. 31. Okt. 1816, §1, zit. n. Rönne 1855, S. 414.
34 Fakultätsstatuten Berlin 1838, zit. nach Lundgreen 1999a, S. 322.
35 Vgl. dazu Lundgreen 1999a, S. 328. 
36 Vgl. Jeismann 1999, S. 63.
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3.2 Die Einbindung der Gymnasiallehrer in den Staat: Beamte 
Waren die Bestrebungen um eine Normierung auf der einen Seite von dem Ziel getragen, ‚taug-
liche Subjekte‘ für den Staatsdienst zu rekrutieren, so darf auf der anderen Seite nicht vergessen 
werden, dass die Neustrukturierung auch mit einem reformerischen Impetus einhergegangen 
war: der Hoffnung, über Bildung zum individuellen Glück und zur Erneuerung der Menschheit 
sowie zur Mitgestaltung der Menschen an dem Staatswesen beitragen zu können. Diese 
Hoffnung, die in einer Zeit, in der sich das „das politische Wollen mit dem pädagogischen 
Ziel der Reformer“37 traf, das Zusammenspiel von Schulmännern und Ministerialbeamten 
prinzipiell möglich gemacht hatte,38 schwand mit den politischen Ereignissen, spätestens mit 
den Karlsbader Beschlüssen. Das Verfassungsversprechen des preußischen Königs war nicht 
eingelöst worden, die Bildungsreform, ursprünglich für alle Menschen geplant, blieb in weiten 
Teilen auf der Strecke und bezog sich schließlich nur noch auf den kleinen Anteil der Gymna-
sien; die niederen Schulen spielten in der angekündigten Bildungsreform keine Rolle mehr.39 
Die Gymnasien hingegen wurden – nicht zuletzt durch die Bedeutung, die ihrer Klientel als 
zukünftige Staatsdiener zukam – mehr und mehr zu einer Schule des Staates.40 So ging es 
in den 1820er Jahren neben unterrichtlichen Maßnahmen auch immer wieder um Regelun-
gen, die die erwünschte staatstreue Gesinnung von Schülern und Lehrern verstärken sollten. 
Das Klassenordinariat wurde eingeführt, und die Lehrer in ihrer Funktion als Staatsdiener 
bekamen die zusätzliche Aufgabe, Schulbesuch, Heftführung und Sittlichkeit der Schüler zu 
kontrollieren und in Konduitenlisten festzuhalten. Die pflichtgetreue Ausführung dieser Auf-
gaben sollte von den Direktoren überprüft werden,41 erneut ein Indiz für die Einbindung des 
Gymnasiums in den Staat. 
Die Einbindung fand ihr Äquivalent in Privilegien: So galt für Gymnasiallehrer wie auch 
für andere höhere Staatsdiener das exemte Forum, d.h., sie unterstanden nicht der lokalen 
Gerichtsbarkeit, ferner genossen sie Steuervergünstigungen und waren vom Militärdienst 
befreit. Die alten Abhängigkeiten waren zugunsten der Staatsaufsicht geschwunden: Weder 
Kirche noch Schulpatrone oder Magistrate konnten ihre Herrschaft über die Gymnasien 
ausüben, diese Aufgabe kam nunmehr einzig dem Staat zu, und der besetzte im Sinne einer 
fachnahen Steuerung die Unterrichtsverwaltungen weitgehend mit Philologen, die in dieser 
Position Einfluss auf Karrieremuster und Leistungskriterien für den Zugang zu dem Amt des 
Lehrers nehmen konnten und damit ihrem Stand eine gewisse Autonomie sicherten. Darüber 

37 Jeismann 1974, S. 275, vgl. dazu auch Kraul 1980, S. 43ff.
38 Dabei darf nicht übersehen werden, dass es bereits Ende der 1780er Jahre bis in die 1790er Jahre als Reaktion auf 

die Ereignisse in Frankreich Bemühungen gegeben hatte, mit dem unter Johann Christoph Wöllner erlassenen 
Religionsedikt und der Einrichtung der ‚Immediat-Examinations-Kommission‘ künftige Lehrer und Geistliche 
hinsichtlich ihrer rechten Gesinnung zu überprüfen, vgl. Kraul 1984, S. 27f.

39 Vgl. Kraul 1984, S. 47ff.
40 Das spiegelte sich auch in der Schulaufsicht, die anfangs, wie auch für Bürgerschulen und niedere Schulen, bei 

den Regierungsbezirken und auf lokaler Ebene verankert war, jedoch im Zuge der engeren Verzahnung mit dem 
Staat auf die Provinzebene verlagert und von den Provinzialkonsis torien, ab 1826 den Provinzialschulkollegien, 
übernommen wurde (vgl. Kraul 1984, S. 48). 

41 Vgl. Instruktion für die Klassen-Ordinarien des Konsistoriums zu Köln vom 26. Februar 1824: „Die Zeitver-
hältnisse erfordern mehr, als je eine strenge Disciplin in den Schulen, um den Geist einer zügellosen Freiheit 
und Frechheit von der heranwachsenden Jugend abzuhalten, und sie früh an Gehorsam und Unterwerfung unter 
die Gesetze zu gewöhnen, durch welche Eigenschaften sie dereinst als Bürger des Staats, dessen Sicherheit und 
Wohlfahrt sollen begründen helfen“ (zit. n. Rönne 1855, S. 94); vgl. ferner Kraul 1984, S. 51f.; zur Diskussion 
von Disziplinierung und Kontrolle vgl. Apel 1984, S. 136ff.
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hinaus konnten sie die Gymnasiallehrerschaft und deren Interessen – vor allem in der Kontro-
verse gegen die im Vormärz entstehende Realschule – stützen.42 Es war eine Entwicklung, die 
mit dem Staatsverständnis im aufgeklärten preußischen Verwaltungsstaat einherging, in dessen 
Kultur die „Entstehung akademischer Berufe mit der Staatssphäre“ eng verbunden war und 
eine „relativ einheitliche Gruppe der akademisch Gebildeten“ zwar „bürokratischer Förderung 
und Lenkung“43 unterlag, zugleich aber auch Einfluss auf den Staatsdienst nehmen konnte. 
Das „Amt“ wurde zum „Zentrum des Selbstverständnisses der akademischen Berufe“; der 
„Auftrag von oben oder von außen“ und die „Bindung und Verpflichtung“ von innen wurden 
als „Instanz zur Sicherung der rechten Ordnung des Ganzen“44 verstanden.
Die Entstehung des Standes der Gymnasiallehrer ist ein Beispiel für eine solche staatsnahe 
Professionalisierung, die an eine Verbeamtung gebunden war und das Spannungsfeld von Wis-
senschaft und Lehrerberuf in einen staatlichen Rahmen stellte.

3.3 Gymnasiallehrer: Pädagogen oder Gelehrte?
Die Prüfungsordnung von 1810 hatte den Gymnasiallehrer als wissenschaftlichen Generalis-
ten konzipiert, seine pädagogische Eignung indessen auf eine Probelektion reduziert und mit 
dem unbestimmten Rubrum der ‚Tauglichkeit‘ gefasst. Eine Spezifizierung brachte die Prü-
fungsordnung aus dem Jahr 1831, die auch für künftige Lehrer an öffentlichen höheren Bür-
ger- und Realschulen gelten und die „Tüchtigkeit“45 der Kandidaten nach Fächern und Stufen 
getrennt ermitteln sollte.46 Neben einer erneuten Auflistung der zu erbringenden Formalia 
für die Zulassung sowie der verschiedenen Prüfungsteile wurde hier – und das war neu – dem 
zukünftigen Oberlehrer die Möglichkeit einer Spezialisierung auf eine der drei facultates47 für 
den höheren Schulunterricht in den Oberklassen gestattet: 

„Die unbedingte fac. doc. soll nur demjenigen ertheilt werden, welcher außer einer genügenden, 
wenn auch noch nicht ausgebildeten Lehrgabe, wenigstens in einem der drei wesentlichen Stücke des 
höheren Schulunterrichts, d. h. 1) in den beiden alten Sprachen und in der Muttersprache; 2) in der 
Mathematik und den Naturwissenschaften und 3) in der Geschichte und Geographie des Stoffes so 
weit mächtig ist, um bei gehöriger Vorbereitung diesen Gegenstand in einer der beiden oberen Klas-
sen eines Gymn. mit Erfolg zu lehren, mit allen übrigen Gegenständen aber so weit bekannt ist, um 
ihr Verhältniß zu den übrigen Lehrgegenständen und ihre relative Wichtigkeit richtig würdigen und 
auf die Gesammtbildung der Schüler wohlthätig einwirken zu können“.48

42 Vgl. Jeismann 1999, S. 68.
43 Ebd., S. 60.
44 Ebd. Konkret waren mit dem Beamtentum auch bestimmte sittliche Verhaltensnormen verbunden, deren Befol-

gung von allen Staatsdienern erwartet wurde. Sanktioniert wurden Trunkenheit im Dienst, aber auch Schulden-
machen, ferner wurde das Zuwiderhandeln gegen das Gebot der Verschwiegenheit von Dienstangelegenheiten 
geahndet (vgl. CO vom 24. Dec. 1836; CO vom 12. Mai 1841; CO vom 21. Nov. 1835, in: Wiese/Kübler 1888, 
S. 338).

45 Regl[ement] d[es] Min[isteriums] der G[eistlichen[, U[nterrichts] u[nd[ Med[icinal] Ang[elegenheiten] v[om] 20. 
April 1831 für die Prüfungen der Kandidaten der höhern Schulamts, § 5, zit. n. Rönne 1855, S. 27.

46 Entsprechend wurden die zu vergebenden Zertifikate unterteilt in eine „unbedingte facultas docendi“ (ebd., § 16) 
und eine „bedingte facultas docendi“ (ebd., § 22), deren Inhaber entweder ihre Mängel ausgleichen mussten oder 
nur in den unteren Klassen bzw. an Bürger- und Realschulen unterrichten durften (vgl. Rönne 1855, S. 34ff.). 

47 Zwei weitere facultates, eine für Hebräisch und Theologie und eine für Französisch und Englisch (1839) wurden 
später ergänzt (vgl. Rönne 1855, S. 35f., Anm. 1; vgl. auch Lundgreen 1999a, S. 328).

48 Reglement 1831, § 16, zit. n. Rönne 1855, S. 34.
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Dennoch spielte nach wie vor die Allgemeinbildung eine wichtige Rolle. So ging es bei den ein-
gereichten schriftlichen Arbeiten, von denen in der Regel wenigstens „eine (...) in lateinischer 
Sprache abgefaßt sein“49 sollte, an erster Stelle darum, „die wissenschaftliche Gesammtbildung 
des Kand. auszumitteln“.50 Von Kandidaten, die „gar keinen philo[lo]gischen Unterricht ert-
heilen, und künftig nur an höheren Bürger- und Realsch. als Lehrer wirken wollen, muß doch 
die Fähigkeit, ein latein. Buch zu verstehen, gefordert werden“, und auch im „Französischen 
ist von einem Jeden, wenn er auch nicht in dieser Sprache unterrichten will, Kenntniß der 
Grammatik und die Fertigkeit zu verlangen, einen Dichter oder Prosaisten mit Geläufigkeit zu 
übersetzen“.51 Ein Lehrer, der die unbedingte facultas erlangen wollte, musste den Allgemein-
bildungskanon vorzüglich beherrschen und darüber hinaus in mindestens einem besonderen 
Gebiet in der Oberstufe fundiert unterrichten können, dabei aber immer den gesamten Stoff 
im Auge behalten. Das Fachlehrerprinzip galt also – trotz erster Annäherungen – nur für die 
Oberstufe, erst ab 1866 sollte das Lehramt wirklich konsequent von den Fächern her gedacht 
werden.52  
Der Aufgabe der Lehrerbildung schien jedoch mit der Ordnung von 1831 etwas mehr Auf-
merksamkeit gewidmet zu werden als zuvor. So wurden mit dem Passus „Philosophie und 
Pädagogik“ von jedem Kandidaten „Kenntniß der Logik, der Psychologie und der Geschichte 
der Philosophie, auch Bekanntschaft mit der wissenschaftlichen Pädagogik“53 gefordert. Über 
derartige – erneut allgemeinbildende – Kenntnisse hinaus wurde aber auch das Unterrich-
ten angesprochen: In den Probelektionen wurden „ein munterer Ton, eine gewandte sichere 
Sprache, ein klares Hervorheben der Hauptpunkte, Anknüpfen jedes Folgenden an das Vor-
hergehende, ein natürliches einfaches Betragen, und ein kräftiges Ergreifen der ganzen Kna-
ben-Masse“54 erwartet. Je höher die Klassenstufe war, die unterrichtet werden sollte, desto 
höher stiegen auch die Anforderungen an den Lehrer hinsichtlich „einer genauen Kenntniß 
der Unterrichts-Wissenschaft und einer kritischen Würdigung der verschiedenen Lehr- und 
Erziehungssysteme“.55 Damit war offensichtlich die Hoffnung verbunden, dass aus der Theorie 
ein Transfer in die schulische Praxis stattfand. 
Die Unterrichtspraxis wurde hingegen in das bereits 1826 eingeführte Probejahr verlagert. 
Es sollte „die Lehrgeschicklichkeit der Kand. [...] weiter aus[zu]bilden, und ihre praktische 
Brauchbarkeit genauer [...] ermitteln“.56 Geplant war eine einjährige Erprobungszeit an einer 
höheren Schule mit Hospitationen bei erfahrenen Lehrern und mit einem auf acht Stun-
den wöchentlich begrenzten Lehrdeputat, wobei die Kandidaten zwar als „wirkliche Lehrer“ 
betrachtet wurden, jedoch unentgeltlich unterrichten und allenfalls auf Antrag eine „angemes-

49 Ebd., § 8, S. 33. Den Kandidaten, die Mathematik und Naturwissenschaften an einer höheren Bürgerschule 
unterrichten wollten, wurde jedoch gestattet, eine der Arbeiten in Französisch statt Latein zu verfassen.

50 Ebd., § 9, S. 33.
51 Ebd.,§ 17, S. 35. Weitere Beispiele für die Allgemeinbildungsnorm gibt Lundgreen 1999a, S. 329.
52 Vgl. Lundgreen 1999a, S. 332f. 
53 Reglement 1831, § 20, Rönne 1855, S. 41.
54 Ebd.
55 Ebd.
56 Ebd., § 33, S. 52ff. Dass auch das Probejahr helfen sollte, die politischen Gesinnungen zu überwachen, steht 

auf einem anderen Blatt. So gab es „eine sichere und schickl. Gelegenheit, die Schulamts-Kand. noch vor ihrer 
Anstellung auch in Hinsicht ihrer sittlich-religiösen Denk- und Handlungsweise, und insbes. ihrer politischen 
Grundsätze, genauer kennenzulernen“ und dies bei den Vorschlägen für Lehrerstellen einzubeziehen; C. R. des 
Min. d. G., U. u. Med. A. (v. Altenstein) v. 16. Aug. 1833, zit. n. Rönne 1855, S. 98; vgl. auch Grosse 1910, S. 
21f.  
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sene Remuneration“ erhalten sollten.57 Ihr Unterricht sollte von den Direktoren, aber auch 
von den Klassenordinarien, möglichst häufig besucht werden, damit diese „auf Mißgriffe“58 
aufmerksam machen und den Kandidaten mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen konnten. 
Didaktische und methodische Reflektionen wurden nicht erwähnt, eher schien es sich um 
eine Art Einübung durch Anschauung und Nachahmung zu handeln.
Ungeachtet dieser schulpraktischen Ansätze lässt sich festhalten, dass letztlich für die Stellung 
des Lehrers nach wie vor hervorragende Kenntnisse in den Schulwissenschaften und besondere 
Kenntnisse in den Gegenständen ihrer facultas ausschlaggebend waren. Wenn sich daher die 
Gymnasiallehrer im Vormärz eher als Gelehrte denn als Pädagogen begriffen, so war das Ergeb-
nis der in der Philosophischen Fakultät angelegten Ausbildung und von der Schulverwaltung 
kodifizierten Erwartungen. 

4 Stand und Profession: „sichere, selbstbewußte Männer“? – aber im 
Besitz des Bildungswissens 

Hatte Friedrich Paulsen für das 18. Jahrhundert das Ansehen von Lateinschullehrern noch mit 
den Etiketten „Tyrannen“ und „Kinderspott“ belegt, so konstatierte er für das 19. Jahrhundert 
einen fundamentalen Wandel und beschrieb „sichere, selbstbewußte, gründlich unterrichtete 
Männer“,59 denen es gelang, die Disziplin in den Schulen aufrechtzuerhalten und einen Unter-
richt zu gestalten, der sich in den oberen Klassen dem wissenschaftlichen Unterricht näherte. 
Dieser Habitus soll im Folgenden unter Einbeziehung der Kriterien für Professionen differen-
ziert werden. 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Gymnasiallehrer zu einem eigenen Stand 
geworden, auf den eine Reihe einschlägiger Professionsmerkmale zutraf:60 Sie zeichneten sich 
durch sozial anerkanntes Fachwissen aus, an dessen Überprüfung die Berechtigung zu ihrer 
Berufsausübung geknüpft wurde, und ihre Karriereleiter wurde durch Examina bestimmt; fer-
ner kam ihnen im Rahmen ihrer Beamtenstellung eine gewisse Autonomie zu, und nicht zuletzt 
steigerte sich ihr Ansehen mit der zunehmenden gesellschaftlichen Wertschätzung des Gymnasi-
ums, dessen Besuch – auch unterhalb des Abiturs – die notwendigen Berechtigungen für einen 
Beruf im Staatsdienst oder den einjährigen Militärdienst verlieh.
Wie aber stand es mit ihrem Selbstverständnis, mit dem sie ihren Platz in der Trias von Lehrbe-
ruf, Wissenschaft und Beamtentum finden mussten? Die Rahmenbedingungen, unter denen 
sie agierten, waren zwar deutlich besser als die der Lateinlehrer des ausgehenden 18. Jahrhun-
derts, jedoch, bezogen auf das Professionsmerkmal einer „wirtschaftliche[n] Sonderstellung mit 

57 Reglement 1831, § 33, zit. n. Rönne 1855, S. 51f. Das zweiphasige Ausbildungsmodell, das mit dem Referenda-
riat für den Karriereverlauf der Juristen konstitutiv war, wurde für die Gymnasiallehrer erst 1917 eingeführt. 

58 Reglement 1831, § 33, Rönne 1855, S. 50ff. Interessant ist der Stellenwert, der dem Erlernen der Aufrechterhal-
tung von Disziplin zugewiesen wird: Um die Kandidaten in „der pädagogisch-disziplinarischen Kunst zu üben, 
soll ihnen [...] von Zeit zu Zeit und auf unbestimmte Dauer die besondere Aufsicht und Kuratel über einzelne 
rohe, träge oder sonst verwahrloste Schüler übertragen werden, um diese durch Anwendung zweckmäßiger Dis-
ziplinarmittel zum Fleiße und zur Ordnung und Sittlichkeit zu gewöhnen“ (ebd., S. 51). Über ihre Erfolge oder 
Misserfolge sollten die Kandidaten schriftlich Rechenschaft ablegen. 

59 Paulsen 1885/1921, S. 392.
60 Vgl. zum Folgenden Lundgreen 1999b, S. 19f.; Jeismann 1999, S. 59ff.
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überdurchschnittlichem Verdienst“,61 keineswegs den Juristen, der vergleichbaren Profession 
im Staatsdienst, gleichwertig. Während deren Gehaltsstufen zentral festgelegt worden waren, 
blieben sie bei den Gymnasiallehrern abhängig von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten,62 
eine Form der Finanzierung von Staatsdienern, die „den vormodernen, ständischen Verhältnis-
sen verhaftet“63 blieb. Konkret lagen „in der Spitzengruppe in großen Städten“64 die Gehälter 
der Direktoren bei 1.000 Taler (jährlich), die der Oberlehrer zwischen 600 und 800 Talern, 
der ordentlichen Lehrer zwischen 400 und 500 Talern, und Hilfslehrer mussten sich häufig mit 
150 bis 250 Talern zufriedengeben. In Westfalen und im Rheinland, wo die Besoldung gene-
rell schlechter war, erreichten die Gehälter nur einen Durchschnitt von 360 bis 420 Talern.65 
Das überstieg zwar den Verdienst der Mehrheit der Bevölkerung, konnte jedoch im Vergleich 
mit der laufbahnorientierten Karriere der Juristen nicht bestehen. Erst 1845 legte das Ministe-
rium Eichhorn einen Entwurf für einen Normaletat vor, der jedoch nicht vor 1863 genehmigt 
wurde und auch dann bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts nur Richtschnur blieb. Damit 
war eine Situation geschaffen, in der viele Amtsinhaber für ein standesgemäßes Leben auf 
Nebenverdienste – von Nachhilfestunden bis zur Aufnahme von Pensionären – angewiesen 
waren.66 Ihr Ansehen, vermutlich auch ihr Selbstverständnis, korrespondierte nicht mit ihrer 
finanziellen Vergütung, möglicherweise ein Grund dafür, weshalb sie ihr Standesbewusstsein 
weitgehend aus ihren wissenschaftlichen Tätigkeiten zogen, die ihnen auch ohne große finan-
zielle Mittel eine Identifikation erlaubten. 
Auch die erste Selbstorganisation der Gymnasiallehrer, der ‚Verein deutscher Philologen und 
Schulmänner‘,67 der spätere Deutsche Philologenverband, verfolgte gemäß den Statuten aus-
schließlich wissenschaftliche Zwecke.68 Der Verein wurde im Wesentlichen von Philologen 
getragen, wollte das Studium der Philologie fördern und größere philologische Unternehmun-
gen stützen, fruchtbare Unterrichtsmethoden entwickeln und die „Wissenschaft aus dem Streit 
der Schulen“69 ziehen, dabei aber nicht nur für Philologen, sondern auch für andere Fachge-
biete offen sein. (Standes-)Politische Aktivitäten sollten keine Rolle spielen; entsprechende 
Anträge innerhalb des Vereins wurden damit beschieden, dass der Verein „nur allgemein anre-
gend und ermunternd wirken“70 wolle. Wie weit die Standespolitik wirklich herausgehalten 

61 Jeismann 1999, S. 61.
62 Mit der preußischen Bildungsreform war zwar die innere Schulaufsicht der Gymnasien vom Staat übernommen 

worden, nicht aber die äußere, und damit auch nicht der Etat. Er setzte sich, wie auch schon im ausgehenden 18. 
Jahrhundert, aus Schulgeld, Stiftungen und Ländereien sowie Zuschüssen der Patrone, meistens der Magistrate, 
zusammen und variierte von Schule zu Schule.

63 Jeismann 1999, S. 74.
64 Ebd.
65 Vgl. ebd.; vgl. ferner Grosse 1910, S. 15ff. 
66 Vgl. Jeismann 1999, S. 75.
67 Der Verein wurde 1837 anlässlich des Universitätsjubiläums in Göttingen und als Reaktion auf die 1836 erschie-

nene Schrift des Medizinalrats Carl Ignaz Lorinser ‚Zum Schutze der Gesundheit in den Schulen‘ gegründet. 
In dieser Schrift klagte Lorinser über die Überbürdung der Gymnasiasten. Das führte 1837 nicht nur zu einem 
neuen Lehrplan, der stärker auf eine Konzentration der Fächer ausgerichtet sein sollte, sondern auch zu einer 
ersten Solidarisierung der gelehrten Schulmänner, die sich durch die Schrift Lorinsers heftigen Angriffen ausge-
setzt sahen (vgl. Grosse 1910, S. 35ff.).

68 Vgl. ebd., S. 38ff. Vorreiter eines solchen wissenschaftlichen und kollegialen Zusammenschlusses waren 1823 die 
Gymnasialdirektoren in Westfalen gewesen, eine vom Ministerium durchaus begrüßte Initiative, die finanziell 
unterstützt und sodann auch für andere Provinzen empfohlen wurden (vgl. ebd., S. 24ff.).

69 Zit. n. Grosse 1910, S. 40f.
70 Ebd.
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wurde, mag dahingestellt bleiben – fühlten sich doch die Realschulmänner angesichts der 
aufkommenden Debatte zwischen Realismus und Humanismus weder standespolitisch noch 
inhaltlich von der Philologenmehrheit hinreichend vertreten und gründeten 1843 in Meißen 
ihren eigenen Verein.71 Auf jeden Fall aber blieb in dem Verein – im Unterschied zu den eher 
politisch engagierten Lehrern an niederen Schulen – die politische Situation des Vormärz aus-
geblendet, wurde doch von den Gymnasiallehrern als Staatsdienern, gleichsam als Bonus für 
die ihnen gewährten Privilegien, Staatstreue erwartet, die sie offensichtlich auch weitgehend 
praktizierten. 
Mit dem Fokus auf ihrer wissenschaftlichen Arbeit konnten sich die Gymnasiallehrer jedoch 
nicht nur als politisch ‚neutral‘ erweisen, sondern auch ihr gesellschaftliches Ansehen stärken 
und ihre Stellung als Bildungsbürger unterstreichen. So war im Vormärz der Wechsel gelehr-
ter Schulmänner an die Universität und umgekehrt durchaus gängige Praxis, und die 1824 
in Preußen verordneten Jahresberichte der Gymnasien,72 die an alle preußischen Gymnasien 
verteilt wurden – Jeismann bezeichnet sie als „das erste umfassende, spezifisch gymnasiale Peri-
odikum nach der Reform“73 –, umfassten in einem ersten Teil eine Abhandlung, die den Autor, 
einen Gymnasiallehrer, als Gelehrten definierte. Nicht zuletzt aber trug das Engagement von 
Gymnasiallehrern in gelehrten Vereinen, etwa als Mitglieder von Geschichtsvereinen,74 dazu 
bei, sie als tragende Elemente städtischer Gesellschaft wahrzunehmen. 
Die bisher benannten Rahmenbedingungen verweisen auf die Bedeutung, die der Gelehrsam-
keit für das Selbstverständnis der Gymnasiallehrer zukam; es bleibt die Frage, welche Rolle 
für sie eigentlich der Lehrberuf spielte. Betrachtet man zeitgenössische Zeugnisse, so findet 
sich eine Reihe von Aussagen, mit denen sich „die Philologen als Verächter der Pädagogik“75 
hervortaten. August Spilleke, Direktor des Königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums, 
vermutete sogar, „daß sich ein Gymnasiallehrer vor seinen Kollegen scheuen und für einen 
armseligen Schulmeister gehalten zu werden fürchten muß, wenn er sich so weit herabläßt, 
ein pädagogisches Buch zu lesen oder überhaupt nur ein pädagogisches Interesse zu zeigen“.76 
Vorausgesetzt, diese Einschätzung trifft zu, kann die soziale Herkunft der Gymnasiallehrer als 
Deutungsangebot für ein solches Verhalten herangezogen werden. Sie sind, wie auch die Theo-
logen, weitgehend soziale Aufsteiger, eine Gruppe, für die die Abgrenzung nach ,unten‘, hier zu 
den Lehrern an niederen Schulen, und die Anpassung nach ,oben‘, an Universität und Wissen-
schaft, wichtig ist, ein Mechanismus, der der Identifikation mit dem Lehrberuf nicht förderlich 
ist. Dem korrespondiert auch, dass die Philologen trotz ihres von Paulsen konstatierten neu 

71 Vgl. Tenorth 1987, S. 261.
72 Vgl. C. R. des Min. d. G., U. u. M. Ang, Unterr. Abth. (v. Kamptz) v. 23. Aug. 1824 an sämmtl. K. Kons., in: 

Rönne 1855, S. 158ff. Die der Einführung der Jahresberichte folgenden Vorschriften legten nicht nur auf die 
Einhaltung der vorgegebenen Form Wert, sondern auch auf die den Direktoren auferlegten Kontrolle über alles 
„Ungehörige“ (ebd., S. 160f.).

73 Jeismann 1999, S. 70. 
74 Hermann Heimpel (1972, S. 49, 54f.) verweist in seiner Darstellung der Geschichte der Geschichtsvereine darauf, 

dass sie von dem studierten Bildungsbürgertum wie Pfarrern, Juristen, Gymnasialprofessoren getragen wurden. 
Auch Hildegard Ditt 1974/1975 belegt für den Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens den großen 
Anteil der Hochschul- und Schulprofessoren (vgl. Ditt 1974/1975 S. 62, 69; vgl. ferner Mütter 1995, S. 87).

75 Paulsen 1885/1921, S. 276. Paulsen, der dem Gymnasium des Vormärz durchaus kritisch gegenüberstand, listet 
Beispiele für diese Haltung auf (vgl. ebd., S. 277f.).  

76 Zit. n. ebd., S. 277.
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gewonnenen Ansehens, einem Heiratsverhalten in die „angesehensten Familien“77 hinein und 
ihrer Zugehörigkeit zu den „Gebildete[n] und Besitzende[n]“78 nur eine erstaunlich niedrige 
Selbstrekrutierungsrate aufwiesen.79 
Bleibt als letztes – für Professionen mit ihrer Gemeinwohlverpflichtung ein wichtiges Ele-
ment – die Klientel der Gymnasiallehrerschaft. Ihre Einschätzung spiegelte die Kritik an 
der gesamten Verfassung des Gymnasiums jener Zeit. Nicht nur Zeitgenossen wie Lorin-
ser hatten gegen die „Überbürdung“ der Schüler „mit häuslichen Arbeiten [und] unnützen 
Schreibereien“80 protestiert, auch in retrospektiven Schüleräußerungen häuften sich Klagen 
über die Vielfalt der Anforderungen.81 Die Orientierung der Lehrer an der Gelehrsamkeit, die 
„Präzision ihres Wissens“, die gelegentlich zu einer „[U]nbarmherzige[n] Härte in der Verfol-
gung fremder Fehler“82 führte, wurden als für das Lernen kontraproduktiv wahrgenommen. 
Abgesehen davon, dass neben solch kritischen Erinnerungen an ,engagierte Griechen‘ auch 
,treffliche Schulmänner‘83 in den Erinnerungen Erwähnung fanden, scheint doch das Urteil 
des Altertumsforschers August Boeckh bedenkenswert, dass „die Blüte der gelehrten Philolo-
gie und de[r] Verfall der humanistischen Studien auf den Schulen [...] zwei Seiten desselben 
Vorgangs“84 waren. 

Zurück zu den Gymnasiallehrern, jenen nach Paulsen so sicheren und selbstbewussten Män-
nern. Ihr Selbstverständnis und ihre Sicherheit bezogen sie überwiegend aus ihrer Orientierung 
an der Wissenschaft, nicht aus ihrem Lehrberuf. Dies war sowohl in den staatlichen Prüfungs-
ordnungen angelegt als auch in ihrer Stellung als soziale Aufsteiger in der sich formierenden 
bürgerlichen Gesellschaft. So sicher und selbstbewusst sie in Bezug auf die Wissenschaften 
sein mochten, so sehr schien ihnen der Habitus der Gelehrsamkeit doch auch einen gewissen 
Schutz zu bieten gegenüber weitergehenden gesellschaftlichen Anforderungen, seien die nun 
politischer Art oder schlicht der Wunsch ihrer Schüler nach verständnisvollem Unterricht.
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